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1.4 ZUSCHLAG
Der Zuschlag erfolgt nach dem Angebot mit dem niedrigsten Preis. Berücksichtigt werden Angebote, die
nach formaler, rechnerischer und sachlicher Prüfung für die Vergabe in Frage kommen.

1.5 ERSTELLUNG DER PREISE
Die Kalkulation aller angebotenen Preise und deren Aufgliederung hat den Bestimmungen der
ÖNORM B 2061 in der jeweils gültigen Fassung unter Berücksichtigung der Festlegungen in der
Ausschreibung zu entsprechen. Die Preisermittlung hat nach Einheitspreisen zu erfolgen und, wenn im
Ausschreibungs-LV vorgesehen, die Preisanteile „Lohn“ und „Sonstiges“ auszuweisen.
Ein Preisnachlass kann nur in Prozenten und nur auf das Gesamtangebot im Datensatz angeboten werden.
Dieser Nachlass kommt auch bei Zusatzangeboten zur Anwendung.

1.6 BEHANDLUNG VON RECHENFEHLERN IM ANGEBOT
Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden gem. §138 Abs 7 BVerG 2018, wenn die Summe der
Absolutbeträge aller Berichtigungen – erhöhend oder vermindernd – 2% oder mehr des ursprünglichen
Gesamtpreises ohne Umsatzsteuer beträgt, ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zulässig.

1.7 HINWEIS AUF EINZUHALTENDE RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN
Der Bieter hat die sich aus den in § 93 Abs. 1 BVergG 2018 genannten Übereinkommen ergebenden
Verpflichtungen einzuhalten. Der Bieter ist verpflichtet, bei der Erstellung des Angebots und der
Durchführung des Auftrags für in Österreich zu erbringende Leistungen die in Österreich geltenden arbeits-
und sozialrechtlichen Vorschriften (insbesondere das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – AschG, BGBl. Nr.
450/1994, das Arbeitszeitgesetz – AZG, BGBl. Nr. 461/1969, das Arbeitsruhegesetz – ARG, BGBl. Nr.
144/1983, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz – AVRAG, BGBl. Nr. 459/1993, das
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG, BGBl. Nr. 196/1988, das Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz – LSD-BG, BGBl. I Nr. 44/2016, das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz –
BGStG, BGBl. I Nr. 82/2005, das Behinderteneinstellungsgesetz – BEinstG, BGBl. Nr. 22/1970 und das
Gleichbehandlungsgesetz – GlBG, BGBl. I Nr. 66/2004), die einschlägigen Kollektivverträge sowie die in
Österreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften einzuhalten.

1.8 ANFRAGEN DER BIETER, BERICHTIGUNGEN UND NACHSENDUNGEN
Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen sind ausschließlich über das Beschaffungsportal über den
Menüpunkt „Fragen“ in deutscher Sprache bis zum Ende der Anfragenfrist zu stellen. Über
Anfragebeantwortungen werden Sie per Mail informiert und sind auf dem Beschaffungsportal einzusehen.
Im Sinne der Gleichbehandlung ersucht der AG die Fragen so zu stellen, dass ein Rückschluss auf den
Fragesteller nicht möglich ist.
Der AG wird, falls er dies für zweckmäßig hält, eine schriftliche Antwort erteilen. Die Fragen mit den
zugehörigen Antworten, Berichtigungen und Nachsendungen werden im Beschaffungsportal durch den AG
bis spätestens 72 Stunden vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt. Ausschließlich
Berichtigungen zur Verlängerung der Angebotsfrist sind bis zum Ende der Angebotsfrist zulässig. Der
Bieter verpflichtet sich alle Antworten, Berichtigungen und Nachsendungen bei der Erstellung des Angebots
zu berücksichtigen, wobei bei auftretenden Widersprüchen der Inhalt der Antwort, Berichtigung oder
Nachsendung vorgeht.

1.9 BIETERGEMEINSCHAFTEN
Die Bildung von Bietergemeinschaften ist nicht zulässig.

1.10 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
Für alle Bieter gilt während der Angebotsphase sinngemäß Kapitel 3.2 in diesem Dokument
(Kapitelüberschrift „EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO))“

1.11 INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ

1.11.1 Veröffentlichung gemäß Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass dieser Vertrag – einschließlich etwaiger Anlagen – gemäß den
Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) proaktiv und individuell veröffentlicht werden darf. Der
Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich mit der Veröffentlichung der Vertragsinhalte durch das Amt der
NÖ Landesregierung einverstanden. Dabei werden schutzwürdige Interessen, insbesondere Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt und gegebenenfalls
geschwärzt.







Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

B36 UF Großglobnitz-Kleinpoppen; Bauabschnitt BA07
AU Prüfungen – E-Vergabe - Direktvergabe Seite 6 von 17

12. dass er sich verpflichtet, sich aus den Übereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchführung des Auftrags für in
Österreich zu erbringende Leistungen die in Österreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

13. dass er die vertragsgemäße Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlängerung
von Beschäftigungsbewilligungen für ausländische Arbeitskräfte oder sonstigen Umständen, die nicht
in der Sphäre des AG liegen abhängig gemacht hat oder machen wird;

14. dass er über den Umfang der Leistungen und über alle preisbildenden Umstände, die für das Erstellen
des Angebots notwendig sind, sich eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt hat;

15. dass er die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennt, die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen
bearbeitet und einer vollständigen Prüfung unterzogen hat und alle darin festgelegten Bestimmungen
und Richtlinien ohne Einschränkung anerkennt und er bereit ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu
diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

16. dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollständig befunden hat, diese für
seine Kalkulation ausreichend waren und er deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die damit
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte;

17. dass Irrtümer sowie Fehleinschätzungen einen Teil des Unternehmerrisikos darstellen und
ausschließlich und gänzlich zu seinen Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lägen vor;

18. dass als Grundlage für die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;
19. dass sein Angebot, auch im Verhandlungsverfahren, als verbindliches Angebot gilt und er bis zum

Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden ist;
20. dass er den AG ermächtigt, Auskünfte bei der nach § 28b AuslBG eingerichteten zentralen

Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekämpfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

21. dass er ausdrücklich damit einverstanden ist, dass sämtliche Daten des Angebots, einschließlich
allfälliger personenbezogener Daten, für die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstützt weiterverwendet werden können, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisses gewährleistet bleibt;

22. keine Vergütung für die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.
23. dass für den Fall, dass im gegenständlichen Vergabeverfahren ein oder mehrere mit dem Bieter

verbundene Unternehmen (iSd § 2 Z 40 BVergG 2018) ein Angebot abgeben,
- keine vergaberechtswidrige Abrede zwischen ihm und dem/den mit ihm verbundenen Unternehmen

erfolgt ist, und
- geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung einer unabhängigen Kalkulation seines abgegebenen

Angebotes gesetzt wurden, und
- sein Angebot unabhängig von einem anderen Angebot eines mit ihm verbunden Unternehmens

kalkuliert und abgegeben wurde, und
- keine gegenseitige Einflussnahme auf die Angebotskalkulation vorliegt und diese nicht durch das

Verhältnis der mit ihm verbunden Unternehmen beeinflusst wurde, und
- keine Beeinflussung des Wettbewerbs vorliegt.

24. zur Kenntnis zu nehmen, dass er für den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache gemäß § 78
BVerG 2018 iVm § 141 Abs. 1 Z 2 BVerG vom Vergabeverfahren auszuschließen ist und sein Angebot
auszuscheiden ist.;

25. dass er sich für den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache verpflichtet, dem Auftraggeber volle
Genugtuung (§ 1323 ABGB) und eine Vertragsstrafe iHv 10% der Angebotssumme zu leisten;

26. dass er - sofern ein rechtskräftiges Urteil wegen wettbewerbswidriger Absprachen gegen ihn ergangen
ist - Maßnahmen im Sinne des § 83 Abs 2 BVergG 2018 getroffen hat, die geeignet sind, das
nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren Handlungen zu verhindern, wobei er die konkret
getroffenen Maßnahmen in der Beilage Wiederherstellung berufliche Zuverlässigkeit im Detail darstellt;

27. dass er die Ausschreibungsbedingungen kennt und während der Zuschlagsfrist insbesondere gemäß
§ 127 Abs 2 und § 131 Abs 2 Satz 1 BVergG 2018 an das Angebot und die
Ausschreibungsbedingungen gebunden ist. Der Bieter erklärt, nach Abgabe des Angebots weder vom
Angebot zurückzutreten, noch davon abzuweichen, noch grob fahrlässig oder vorsätzlich Sachverhalte
zu verwirklichen, die den AG zur Ausscheidung des Angebots verpflichten. Verstöße gegen diese
Pflichten begründen einen Schadenersatzanspruch der AG gegen den Bieter.

Sofern die konkret getroffenen Maßnahmen vom Auftraggeber (im Rahmen eines anderen
Vergabeverfahrens) bereits geprüft und als ausreichend angesehen wurden, genügt in einer Beilage der
Verweis auf die diesbezüglich bereits durchgeführte Prüfung. In der Beilage ist in diesem Fall aber
ausdrücklich zu erklären, dass seit der betreffenden Prüfung durch den Auftraggeber keine Änderungen
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3 STÄNDIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
3.1 GERICHTSSTAND/ANZUWENDENDES RECHT
Der Gerichtsstand ist St. Pölten. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss jener Normen, die zu einer
Anwendung nicht österreichischen Rechts auf den Vertrag führen würden, anzuwenden

3.2 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) (ERGÄNZUNG ALS 5.2.7 DER ÖNORM
B 2110)

Der Auftraggeber (im Weiteren AG) weist darauf hin, dass gem. EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) personenbezogene Daten von Vertretern des Auftragnehmers (im Weiteren AN) nur dem Zwecke
der ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertrages dienen und ausschließlich hierfür verwendet werden.
Diese Daten werden vom AG vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt.
Für die Auftragsabwicklung können in speziellen Fällen die Daten (Anschrift, Ansprechpartner, Email-
Adresse und Telefonnummer) zum Zwecke der Klärung von Rückfragen von anderen AN des AG beim
gegenständlichen Bauvorhaben benötigt werden. Hierzu ist es notwendig, diese Daten weiterzuleiten.
Diese Daten unterliegen dann den gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den anderen AN.
Der AG weist ebenso darauf hin, dass der AG auch zukünftige entsprechende Daten weiterhin, speichern
und so lange verwahren wird, um diese zur Geschäftsabwicklung verfügbar zu haben.
Mit der rechtsgültigen Unterfertigung des dem Vertrag zugrundeliegenden Angebotes hat sich der AN damit
einverstanden erklärt.

3.3 ÜBERGABE VON UNTERLAGEN
Der AN hat auf Aufforderung durch den AG, spätestens jedoch bei Legung der Schlussrechnung
unaufgefordert dem AG sämtliche für dieses Projekt erstellten Unterlagen in Papierform und zusätzlich
einem elektronischen Format (wie z.B. PDF als auch einen elektronischen Datensatz in einem der Formate:
CSV, TXT, XLS, XLSX) zur Verfügung zu stellen.

3.4 INTERESSENWAHRUNG UND BERATUNG
Der Auftragnehmer (AN) ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treueverhältnisses zur
umfassenden Wahrung der Auftraggeberinteressen sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher
Hinsicht verpflichtet. Es ist ihm nicht gestattet, etwaige Vorteile, die ihm von dritter Seite für die Erfüllung
der ihm übertragenen Aufgaben angeboten werden, anzunehmen. Der AN hat den AG über alle für die
Durchführung des Projektes relevanten Umstände mit der ihm als Fachmann obliegenden Sorgfalt zu
beraten und sein Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und wirtschaftliche Planung und
Ausführung einzusetzen.
Der AN hat dem AG jederzeit Auskunft über sämtliche mit dem Projekt zusammenhängende Fragen zu
erteilen und die Wünsche und Anweisungen des AG zu berücksichtigen.

3.5 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT
Der AN hat strengste Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm im Zuge der Projektrealisation bekannt
gewordenen oder vom Auftraggeber anvertrauten Umstände und Verhältnisse zu wahren.  Die
Kontaktaufnahme mit Medienvertretern sowie die Weitergabe von Informationen an diese bedarf der
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des AG. Das gilt auch für Veröffentlichungen von Leistungen im
Zusammenhang mit diesem Vertrag.

3.6 RÜCKTRITT VOM VERTRAG – ALLGEMEINES (ERGÄNZUNG ZU 5.8.1 DER ÖNROM B 2110)
Der AG ist ferner zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn
 der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gem. § 78 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018 vom

Vergabeverfahren auszuschließen gewesen wäre, oder
 der Vertrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen gem. dem AEUV, der

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, der Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU, die der
Gerichtshof der Europäischen Union in einem Verfahren nach Art. 258 AEUV festgestellt hat, nicht
an den AN hätte vergeben werden dürfen, oder

 wenn der Vertrag während seiner Laufzeit ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gem.
§ 365 Abs. 1 BVergG 2018 wesentlich geändert wurde.

Diese Rücktrittsgründe stellen Umstände dar, die auf Seiten des AN liegen.
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3.7 SUBUNTERNEHMER (ERGÄNZUNG ZU 6.2.2 DER ÖNORM B 2110)
Im Sinne des § 363 Abs. 1 BVergG 2018 hat der AN nach Zuschlagserteilung jeden beabsichtigten Wechsel
eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekanntgegebenen
Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden
Unternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Diese Bestimmung gilt auch für verbundene
Unternehmen und Sub-Subunternehmer sowie alle Unternehmen auf den nachfolgende Subvergabe-
Ebenen.
Entsprechend § 98 Abs. 1 BVergG 2018 ist die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen
Subunternehmer, sofern es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulässig.
Sollte der Auftragnehmer die Ansicht vertreten, dass es sich nicht um Subunternehmerleistungen handelt,
hat er dies durch Beibringung sämtlicher hierfür erforderlichen Unterlagen - vor Erbringung der jeweiligen
Leistung - zu begründen und entsprechend zu belegen, da sonst die Pönale „nicht genehmigter Einsatz
eines Subunternehmers“ schlagend wird.
In begründeten Fällen (z.B. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über den AN oder Leistungsverzug) ist
der AG berechtigt, Zahlungen direkt an Subunternehmer in Übereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag für die Erbringung von Leistungen des Subunternehmers anstelle dieser
Zahlungen an den AN zu leisten. Solche Zahlungen werden als Zahlungen an den AN in Übereinstimmung
mit diesem Vertrag angesehen und wirken schuldbefreiend.
Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzug oder mangelhafter Leistungserbringung des AN
hat der AG darüber hinaus das Recht, in bestehende Verträge mit Subunternehmern anstelle des AN
einzutreten. In Fällen des Leistungsverzugs und/oder der mangelhaften Leistungserbringung hat der AG
dem AN jedoch vorab eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige
jederzeitige Eintrittsmöglichkeit unter gleichbleibenden Bedingungen in die Subunternehmerverträge
aufzunehmen. Dies ist dem AG unaufgefordert binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss mit dem
Subunternehmer nachzuweisen. Macht der AG von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, hat er dies dem AN
und dessen Subunternehmer(n) schriftlich anzuzeigen sowie die Gründe für den Eintritt darzulegen. Der
Eintritt samt Ausscheiden des AN ist mit erfolgtem Zugang der schriftlichen Anzeige beim AN wirksam. In
diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt vom AN und jene die danach erbracht wurden,
vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu bezahlen. Die Originale des
Subunternehmervertrages hat der AN an den AG binnen 7 Kalendertagen auszuhändigen. Den AG trifft im
Falle des Vertragseintritts keine Verpflichtung, Leistungen des Subunternehmers, die vor dem
Vertragseintritt erbracht wurden, zu bezahlen oder sonstige Verpflichtungen des AN zu erfüllen. Im Falle
des Eintritts des AG in einen Subunternehmervertrag reduziert sich das Entgelt des AN im Umfang der
entfallenden Leistungen. Im Zweifel beläuft sich der Wert der entfallenden Leistung auf den an den
Subunternehmer für die Restleistung zu zahlenden Werklohn zuzüglich des dem Vertrag zwischen AN und
AG zugrundeliegenden Zuschlags.
Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, alle Gewährleistungs- und
Schadenersatzansprüche aus seinen Subunternehmerverträgen dem AG abzutreten. Dieses Angebot
kann für jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklärung des AG angenommen
werden. In diesem Fall sind die Originale des Subunternehmervertrages an den AG binnen 7
Kalendertagen auszuhändigen.
Der AN hat in den Verträgen mit den Subunternehmern dafür Vorsorge zu treffen, dass die ihn aus dem
gegenständlichen Vertrag treffenden Pflichten jedenfalls auch auf die Subunternehmer überbunden
werden, sodass die Bestimmungen dieses Punktes auch für Subunternehmer (oder ihre Subunternehmer,
usw.) von Subunternehmern des AN gelten.
Eine eventuell erforderliche Erstmeldung an die Baustellendatenbank der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse im Sinne des § 367 BVergG 2018 erfolgt mit der Zuschlagserteilung. Wenn vom AG ein
entsprechendes Formular für die Meldung eines beabsichtigten Wechsels oder die Hinzuziehung eines
zusätzlichen Subunternehmers zur Verfügung gestellt wird, ist dieses vom AN zu verwenden.
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4 PROJEKTBEZOGENE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND -REIHENFOLGE
Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB,
Version: 2025-12-22) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen
und alle Unterlagen im Beschaffungsportal sind Vertragsgrundlage.
Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender
Reihenfolge:
1. die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme,

Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.);
2. die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4);
3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB);
4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB);
5. das Leistungsverzeichnis;
6. die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme

von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau,
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern.
Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die
Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal.

7. die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) technischen Inhaltes;
8. die Normen technischen Inhaltes;
9. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten;
10. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01;
11. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01;
12. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01;
13. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes;
14. das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter.
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4.2.8 Zusätzliche Nebenleistungen
Mit den vereinbarten Preisen ist, sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positionen dafür vorhanden
sind, die Erbringung von Nebenleistungen abgegolten. Dies betrifft unter anderem folgende Leistungen:
 Teilnahme der ProjektansprechpartnerIn an einer Startbesprechung (halbtägig im Baubüro in Zwettl)

vor Leistungsbeginn inkl. An- und Abfahrt;
 Prüfplan (Abnahmeprüfungen) vom AN-Bau übernehmen und auf Plausibilität prüfen;
 alle Kosten für die Beistellung von etwaig benötigten Fach- oder Hilfskräften für Abnahmearbeiten;
 alle Kosten für allenfalls anfallende Weg- und Stehzeiten zwischen den Prüfungen im Baufeld;
 alle Kosten für die Koordinierung mit dem AG;
 alle Kosten für die Koordinierung mit der bauausführenden Unternehmung;
 alle Kosten für das Erstellen der Abrechnungsunterlagen;
 alle Kosten für das Erstellen der Prüfberichte.
 alle Kosten für das Erstellen eines Abschlussberichtes nach Beendigung der Leistungen

4.2.9 Anspruchsverlust (Ersatz von 7.4.3 der ÖNORM B 2110)
Bei einem Versäumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.








